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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

21.10.1999 

Geschäftszahl 

97/15/0111 

Hinweis auf Stammrechtssatz 

GRS wie VwGH E 1995/12/14 93/15/0133 2 

Stammrechtssatz 

Wird die Tätigkeit, durch die ein Kind "für einen Beruf ausgebildet" wurde, nicht mehr wiederaufgenommen, 
sondern krankheitshalber oder aus welchen Gründen auch immer endgültig beendet, so kann ab der Beendigung 
nicht mehr von einer Berufsausbildung des Kindes iSd § 2 Abs 1 lit b FamLAG gesprochen werden. 


